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(54) Vorrichtung zum Vereinzeln von Stückgütern

(57) Eine Vorrichtung (1) zum Vereinzeln von Stück-
gütern (8) weist einen Stufenförderer (2) mit wenigstens
einer Förderstufe auf. Eine erste Förderstufe umfaßt eine
in einer Längsrichtung geneigte erste Auflagefläche (7)
und eine in einem vorgegebenen Abstand über der er-
sten Auflagefläche (7) geführte erste Förderkante (13).
Die erste Förderkante (13) verläuft quer zu der Längs-
richtung und ist in der Längsrichtung bewegbar. Ober-

halb eines unteren Abschnitts der ersten Auflagefläche
(7) ist ein Aufnahmeraum (9) zur Aufnahme einer Mehr-
zahl zu vereinzelnder Stückgüter (8) vorgesehen. Die er-
ste Förderkante (13) ist an einen oberen Rand (15) der
ersten Auflagefläche (7) heranbewegbar und zumindest
teilweise über den Rand (15) hinaus bewegbar. Die erste
Förderkante (13) verläuft bei ihrer Bewegung in Richtung
des Randes, projiziert auf die Ebene der ersten Auflage-
fläche (7) schräg zu dem Rand (15).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ver-
einzeln von Stückgütern, insbesondere von im wesent-
lichen quaderförmigen Stückgütern unterschiedlicher
Abmessungen.
[0002] Vorrichtungen der eingangs genannten Art wer-
den insbesondere bei der automatisierten Einlagerung
von Stückgütern in automatische Lagersysteme, bei-
spielsweise automatisierten Regallager für Arzneimittel
in Apotheken, benötigt, bei denen eine Mehrzahl unter-
schiedlicher Stückgüter gleichzeitig angeliefert und die
Stückgüter mit Hilfe eines oder mehrerer Bediengeräte
in ihre Lagerpositionen eingelagert werden, wobei die
Bediengeräte jeweils einzelne Stückgüter ergreifen kön-
nen. Automatisierte Lager zum Lagern von Arzneimittel-
packungen sind beispielsweise in den Patentschriften
EP 0 620 528 und DE 195 09 951 C2 beschrieben. Bei
den dort beschriebenen Lagersystemen werden die ein-
zulagernden Arzneimittelpackungen zunächst einzeln
identifiziert und vermessen und dann von einem Bedien-
gerät ergriffen, welches die Arzneimittelpackungen an
einen bestimmten Lagerort bringt.
[0003] Bei einigen bekannten automatisierten Regal-
lagern werden Arzneimittelpackungen eingelagert, in-
dem zunächst die Arzneimittelpackung manuell an ei-
nem Scanner zur Erfassung eines auf der Packung auf-
gedruckten Strichcodes vorbeigeführt und dann in einer
vorgegebenen Orientierung auf ein Förderband aufge-
legt wird. Die so identifizierte und in der vorgegebenen
Orientierung auf dem Förderband liegende Arzneimittel-
packung wird anschließend vermessen und gelangt
dann in den Greifbereich eines Regalbediengeräts, wel-
ches die Arzneimittelpackung ergreift (beispielsweise
durch einen Sauggreifer oder einen Backengreifer) und
an den gewünschten Lagerort ablegt. Bei diesen bekann-
ten Einlagerungsverfahren ist es erforderlich, daß eine
Bedienperson jede einzelne Packung (beispielsweise
aus einem Anlieferungskarton des Großhandels) ent-
nimmt, am Scanner vorbeiführt und orientiert auflegt.
[0004] Ausgehend von diesem Stand der Technik be-
stand die Aufgabe, den Einlagerungsvorgang zu auto-
matisieren. In DE 101 25 868 A1 wird beispielsweise vor-
geschlagen, daß der Großhandel die einzulagernden
Packungen bereits in einer vorgegebenen Orientierung
und an einer vorgegebenen Position in einen speziell ge-
stalteten Transportbehälter einsortiert, woraufhin dieser
Transportbehälter mit einem Datenspeichermedium ge-
koppelt wird, auf dem die Identifikationen der enthaltenen
Arzneimittelpackungen in Zuordnung zu ihren Positionen
festgehalten sind. Der Transportbehälter wird nach sei-
ner Anlieferung an einer Apotheke in eine vorgegebene
Position in den Greifbereich des Bediengeräts gebracht,
woraufhin der Steuereinrichtung des Bediengeräts die
die Identifikationen und Positionen betreffenden Daten
übermittelt werden. Auf Grundlage dieser Informationen
und der vorgegebenen Positionierung des Transportbe-
hälters ist es dann dem Bediengerät möglich, die Pak-

kungen definiert aus dem Behälter zu entnehmen und in
die Regale einzulagern. Dieses Verfahren hat jedoch den
Nachteil, daß es eine Mitwirkung des Großhandels und
darüber hinaus definierte Schnittstellen und Definitionen
erfordert.
[0005] Es gibt darüber hinaus Vereinzelungseinrich-
tungen, bei denen eine Anzahl von angelieferten Arznei-
mittelpackungen auf eine Anordnung von vier Förder-
bändern geschüttet wird, wobei die vier Förderbänder in
einem Viereck derart angeordnet sind, daß ein Förder-
band die Packungen jeweils auf das nächste übergibt
und die Packungen umlaufend vom ersten bis zum vier-
ten Förderband und dann wieder auf das erste Förder-
band befördert werden. Vom Ende eines Förderbands
fallen die Packungen über spezielle Umlenkvorrichtun-
gen auf den Anfang des nachfolgenden Förderbands,
wobei die Umlenkeinrichtungen so ausgebildet sind, daß
eine auf ein erstes Förderband aufgeschüttete Anhäu-
fung von Arzneimittelpackungen nach mehreren Umläu-
fen derart entzerrt wird, daß die einzelnen Packungen
mehr oder weniger hintereinander umlaufen. Ein viertes
Förderband ist waagerecht angeordnet und weist eine
spezielle Oberfläche auf (beispielsweise eine weiße).
Über dem vierten Förderband ist eine optische Erfas-
sungseinrichtung angeordnet, die die Position und Ori-
entierung von auf dem Förderband aufliegenden Pak-
kungen erfassen kann. Sobald mit einem weiteren Sen-
sor erfaßt worden ist, daß eine ausreichende Entzerrung
oder Vereinzelung der Anhäufung von Arzneimittelpak-
kungen stattgefunden hat, wird die optische Erfassungs-
einrichtung aktiviert, wenn eine einzelne Arzneimittel-
packung eine geeignete Position auf dem vierten För-
derband eingenommen hat. Dann wird ein Greifer akti-
viert, der die Arzneimittelpackung von oben von dem vier-
ten Förderband abhebt. Die Steuereinrichtung des Grei-
fers erhält die die Lage, Orientierung und Abmessungen
der zu ergreifenden Arzneimittelpackung beschreiben-
den Daten und steuert dementsprechend den Greifer.
Die ergriffene Arzneimittelpackung wird dann von dem
Greifer in einer vorgegebenen Orientierung zu einer vor-
gegebenen Position gebracht, an welcher die Packung
von einem Bediengerät des Lagers übernommen werden
kann. Diese bekannte Vereinzelungseinrichtung weist ei-
ne Reihe von Nachteilen auf. Insbesondere bei relativ
hoher Belastung benötigt sie eine relativ lange Zeit, bevor
die erste Arzneimittelpackung ausreichend vereinzelt ist,
so daß die Greifeinrichtung zugreifen kann. Darüber hin-
aus birgt das Greifen einer Packung von oben die Gefahr
des Aufziehens einer Lasche der Packung aufgrund der
Gewichtslast der in der Packung enthaltenen Arzneimit-
tel.
[0006] In der (bisher unveröffentlichten) Patentanmel-
dung DE 10 2004 012 133.8 ist eine Vereinzelungsvor-
richtung beschrieben, bei der zur Vereinzelung der im
wesentlichen quaderförmigen Stückgüter ein Stufenför-
derer eingesetzt wird. Bei dem Stufenförderer werden
die Arzneimittelpackungen aus einem Aufnahmebunker,
der über dem Stufenförderer ausgebildet ist, über eine
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in einer Längsrichtung geneigte Auflagefläche zu einem
oberen Rand der Auflagefläche derart transportiert, daß
eine Auflagefläche der quaderförmigen Stückgüter in der
geneigten Ebene liegt, und eine Begrenzungskante der
Auflagefläche parallel zu der Oberkante ausgerichtet ist,
so daß ein oder auch mehrere quaderförmige Stückgüter
ausschließlich nebeneinander über die Oberkante tre-
ten. An die Oberkante schließt sich dann eine Ablageflä-
che an, wobei eine Sensoranordnung das Auftreffen der
Stückgüter sowie deren Position auf der Ablagefläche
erfaßt. Diese Vorrichtung hat den Nachteil, daß mehrere
Stückgüter gleichzeitig austreten können, so daß ein grö-
ßerer Aufwand bei der sensorgesteuerten Erfassung der
austretenden Stückgüter und deren Positionierung erfor-
derlich ist.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Vor-
richtung zum Vereinzeln von Stückgütern zu schaffen,
bei der mit hoher Wahrscheinlichkeit die Stückgüter nur
einzeln an einer vorgegebenen Stelle austreten.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Vorrichtung zum Vereinzeln von Stückgütern mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung weist einen Stufenförderer
mit wenigstens einer Förderstufe auf. Eine erste Förder-
stufe umfaßt eine in einer Längsrichtung geneigte erste
Auflagefläche und eine in einem vorgegebenen Abstand
über der ersten Auflagefläche geführte erste Förderkan-
te. Die erste Förderkante verläuft quer zu der Längsrich-
tung und ist in der Längsrichtung bewegbar. Oberhalb
eines unteren Abschnitts der ersten Auflagefläche ist ein
Aufnahmeraum zur Aufnahme einer Mehrzahl zu verein-
zelnder Stückgüter vorgesehen. Die erste Förderkante
ist an einen oberen Rand der ersten Auflagefläche her-
anbewegbar und zumindest teilweise über den Rand hin-
aus bewegbar. Die erste Förderkante verläuft bei ihrer
Bewegung in Richtung des Randes, projiziert auf die
Ebene der ersten Auflagefläche, schräg zum dem Rand.
[0009] Die Auflagefläche kann von einer beliebigen
Oberfläche gebildet sein, auf der Stückgüter der zu er-
wartenden Abmessungen ohne größeren Reibungswi-
derstand geschoben werden können. Die Oberfläche
kann beispielsweise von einer Metall- oder Kunststoff-
platte und/oder von einem ausreichend engmaschigen
Gitter mit einer glatten Oberfläche gebildet werden. Die
Stückgüter werden in der Längsrichtung von unten nach
oben bis über den oberen Rand der Auflagefläche hinaus
gefördert. Dabei werden sie von der Förderkante und
sich gegebenenfalls daran anschließenden Flächen ge-
schoben. Die Förderkante ist beispielsweise die Ober-
kante einer senkrecht zur Auflagefläche angeordneten
Frontfläche einer Platte, die sich über die Auflagefläche
in Längsrichtung hinwegbewegt. Die Frontfläche dieser
sich verschiebenden Platte braucht aber nicht senkrecht
zur ersten Auflagefläche orientiert zu sein, sie kann auch
geneigt sein, wobei die Förderkante am weitesten in der
Förderrichtung vorsteht. Bei einer alternativen Ausfüh-
rungsform könnte die Förderkante auch durch ein über
die Auflagefläche geführtes schmales Profilblech oder

einen gespannten Draht gebildet sein. Wesentlich für die
erfindungsgemäße Vorrichtung ist der Verlauf der För-
derkante in Bezug auf den Rand der Auflagefläche. Die
Orientierung der Förderkante zum Rand der Auflageflä-
che ist so gewählt, daß nebeneinanderliegende, von der
ersten Förderkante geschobene Stückgüter nicht gleich-
zeitig über den Rand treten, wie das bei einer parallel
zum Rand verlaufenden Förderkante der Fall sein könn-
te. Die Anordnung der Förderkante in Bezug auf den
Rand ist vielmehr so gewählt, daß für den Fall, daß von
der Förderkante mehrere Stückgüter nebeneinander
nach oben geschoben werden, die Stückgüter zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten über den Rand hinaustreten.
Dabei brauchen weder die Förderkante noch der Rand
geradlinig zu verlaufen, sie können auch gekrümmt sein.
Wesentlich zum Erreichen des erfindungsgemäßen
Zwecks ist lediglich, daß die Förderkante zumindest in
einem Abschnitt schräg, das heißt angewinkelt, zu dem
Rand verläuft.
[0010] Die Auflagefläche der ersten Förderstufe ist in
Längsrichtung geneigt; zusätzlich kann sie in der Rich-
tung quer dazu geneigt sein. Vorzugsweise ist die erste
Auflagefläche jedoch ausschließlich in der Längsrich-
tung geneigt, so daß die aufliegenden Stückgüter sich
nicht bevorzugt auf einer Seite der Auflagefläche ansam-
meln.
[0011] Der vorgegebene Abstand, mit der die Förder-
kante über der ersten Auflagefläche geführt ist, braucht
weder entlang der Förderkante noch während der Bewe-
gung der Förderkante auf den Rand zu konstant zu sein.
Vorzugsweise ist die Vorrichtung jedoch so ausgebildet,
daß der Abstand der ersten Förderkante von der ersten
Auflagefläche entlang der Förderkante und während ih-
rer Bewegung konstant ist. Vorzugsweise verlaufen auch
die erste Förderkante und der Rand geradlinig. Dies ver-
einfacht die Herstellung der Vorrichtung. Zusätzlich kön-
nen entweder die erste Förderkante oder der Rand der
Auflagefläche (aber selbstverständlich nicht beide zu-
gleich) in einem rechten Winkel zur Längsrichtung ange-
ordnet sein. Bei der bevorzugten Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Vorrichtung verläuft die erste För-
derkante derart angewinkelt zu dem Rand, daß sich -
während des Bewegens der Förderkante über den Rand
hinaus - der Schnittpunkt zwischen der Förderkante und
dem Rand quer zur Längsrichtung verschiebt.
[0012] Eine bevorzugte Weiterbildung der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, daß
eine zweite Förderstufe eine unter der ersten Auflageflä-
che angeordnete zweite Auflagefläche aufweist, wobei
eine zweite Förderkante ebenfalls in einem vorgegebe-
nen Abstand über der zweiten Auflagefläche parallel ge-
führt und in der Längsrichtung von einem unteren Ab-
schnitt der zweiten Auflagefläche bis über einen oberen
Rand der zweiten Auflagefläche bewegbar ist und be-
züglich der Ebene der Auflagefläche wenigstens ab-
schnittsweise schräg zu dem Rand der zweiten Auflage-
fläche verläuft. Das Vorsehen einer zweiten Förderstufe
verringert die Wahrscheinlichkeit, daß zwei Stückgüter
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gleichzeitig über den oberen Rand der Vorrichtung aus-
treten, noch weiter. Die erste Auflagefläche und die zwei-
te Auflagefläche brauchen nicht die gleiche Neigung auf-
zuweisen; die Neigung der zweiten Auflagefläche kann
insbesondere geringer sein. Darüber hinaus kann die
zweite Auflagefläche auch in einem größeren Abstand
unterhalb des Randes der ersten Auflagefläche ange-
ordnet sein, so daß die über den Rand der ersten Aufla-
gefläche austretenden Stückgüter nach unten auf die
zweite Auflagefläche fallen.
[0013] Bei einer bevorzugten Ausführungsform wei-
sen jedoch die erste und die zweite Auflagefläche die
gleiche Neigung auf. Vorzugsweise bildet der Rand der
ersten Auflagefläche zugleich die zweite Förderkante.
Darüber hinaus sind vorzugsweise die erste Förderkante
und die zweite Förderkante zueinander derart orientiert,
daß sich der Schnittpunkt zwischen der ersten Förder-
kante und dem Rand der ersten Auflagefläche einerseits
und der Schnittpunkt zwischen dem die zweite Förder-
kante bildenden Rand der ersten Auflagefläche und dem
Rand der zweiten Auflagefläche andererseits dann,
wenn die jeweilige Förderkante in Längsrichtung nach
oben bewegt wird, in entgegengesetzter Richtung quer
zur Längsrichtung verschieben. Dies bedeutet, daß beim
Fördern mit der ersten Förderkante über den Rand der
ersten Auflagefläche die auf der einen Seite angeordne-
ten Stückgüter sich zuerst über den Rand bewegen, wäh-
rend beim Fördern mit der zweiten Förderkante über den
Rand der zweiten Auflagefläche die auf der anderen Sei-
te liegenden Stückgüter zuerst über den Rand befördert
werden. Die Kombination der beiden Stufen sorgt selbst
dann, wenn sich ausnahmsweise zwei Stückgüter gleich-
zeitig über den Rand der ersten Auflagefläche bewegen
sollten, dafür, daß anschließend die beiden Stückgüter
nicht wieder gleichzeitig über den Rand der zweiten Auf-
lagefläche treten können. Bei dieser Ausführungsform
sind vorzugsweise sowohl die erste als auch die zweite
Förderkante geradlinig ausgebildet und bezüglich der
Längsrichtung gegensinnig geneigt. Bei einer Weiterbil-
dung der Erfindung können weitere Förderstufen vorge-
sehen sein, wobei jeweils der obere Rand der Auflage-
fläche eine Förderkante der nachfolgenden weiteren För-
derstufe bilden kann.
[0014] Vorzugsweise sind die Neigung der Auflageflä-
chen in Längsrichtung und der vorgegebene Abstand,
mit dem sich die jeweiligen Förderkanten über die Auf-
lageflächen bewegen, in Abhängigkeit von den Abmes-
sungen der größten zu vereinzelnden Stückgüter derart
gewählt, daß mit zunehmenden Abmessungen der
Stückgüter die Neigung gesenkt und/oder der vorgege-
bene Abstand erhöht wird. Wenn nämlich bei einer vor-
gegebenen Neigung der Abstand der Förderkante von
der zugehörigen Auflagefläche zu gering gewählt würde,
so könnten die größten Stückgüter nicht mehr nach oben
gefördert werden, weil diese über die Förderkante nach
unten kippten. Dasselbe gilt bei vorgegebenem Abstand,
wenn die Neigung zu groß gewählt wird. Selbstverständ-
lich darf der Abstand der Förderkante von der Auflage-

fläche auch nicht größer als die kleinste zu erwartende
Abmessung eines Stückguts gewählt werden, da sonst
die Möglichkeit bestünde, daß von der Förderkante zwei
übereinanderliegende Stückgüter nach oben befördert
würden.
[0015] Bei einer Ausführungsform kann die Größe des
Winkels zwischen einer jeweiligen Förderkante und dem
Rand der darunter angeordneten Auflagefläche in Ab-
hängigkeit von der Streubreite der unterschiedlichen Ab-
messungen der Stückgüter und in Abhängigkeit von der
Neigung der Auflagefläche derart gewählt sein, daß bei
größerer Streubreite der Abmessungen ein größerer
Winkel und bei größerer Neigung ein geringerer Winkel
gewählt wird. Dies ist insbesondere bei einer Ausfüh-
rungsform von Vorteil, bei der entweder nur eine Förder-
stufe verwendet wird oder bei dem die Stückgüter über
den Rand der ersten Auflagefläche der ersten Förder-
stufe auf die zweite Auflagefläche nach unten fallen.
[0016] Eine bevorzugte Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung mit zwei Förderstufen ist da-
durch gekennzeichnet, daß in der Nähe des Randes der
ersten Auflagefläche eine Sensoranordnung vorgese-
hen ist, die erfaßt, wenn ein Stückgut über den Rand
geschoben worden ist und auf die zweite Auflagefläche
fällt (d.h. kippt - wobei aber die Orientierung des Stück-
guts beibehalten wird). Bei der Ausführungsform, bei der
der Rand der ersten Auflagefläche gleichzeitig die zweite
Förderkante bildet, ist diese Sensoranordnung entlang
einer unteren Endposition der in Längsrichtung nach
oben bewegbaren zweiten Förderkante angeordnet. Zur
Übergabe von Stückgütern von der ersten Förderstufe
zur zweiten Förderstufe wird in diesem Fall die erste Auf-
lagefläche, deren oberer Rand die zweite Förderkante
bildet, in die untere Position zurückgezogen, so daß der
obere Rand bzw. die zweite Förderkante in Längsrich-
tung knapp unterhalb der Sensoranordnung positioniert
ist. Dann wird die erste Förderkante mit den gegebenen-
falls aufliegenden Stückgütern langsam von unten nach
oben in Richtung der zweiten Förderkante geschoben,
bis das erste Stückgut über den Rand der ersten Aufla-
gefläche hinausgeschoben worden ist und auf die zweite
Auflagefläche kippt. Dies erfaßt die Sensoranordnung,
beispielsweise eine Lichtschranke, die geringfügig über
der zweiten Auflagefläche unterhalb der zweiten Förder-
kante, das heißt dem Rand der ersten Auflagefläche, ge-
führt ist. Die Sensoranordnung liefert ein dieses Ereignis
anzeigendes Signal, welches von einer Steuereinrich-
tung empfangen wird, die die Bewegung der ersten För-
derkante anhält, woraufhin die zweite Förderkante nach
oben bewegt wird, während die erste Förderkante wieder
nach unten zurückgefahren werden kann. In Längsrich-
tung jenseits des Randes der zweiten Auflagefläche be-
findet sich vorzugsweise ein weiterer Sensor, der an die-
ser Stelle den Übertritt eines Stückguts über den Rand
der zweiten Auflagefläche erfaßt, wobei in Erwiderung
des Erfassens dieses Ereignisses die zweite Förderkan-
te an ihre untere Ausgangsposition zurückbewegt wird.
Anschließend kann der Steuerungsablauf von vorn be-
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ginnen, indem wieder die erste Förderkante so lange
nach oben bewegt wird, bis ein Stückgut über den oberen
Rand der ersten Auflagefläche, das heißt die zweite För-
derkante, geschoben worden ist und dies von der zuge-
hörigen Sensoranordnung erfaßt ist.
[0017] Vorteilhafte und/oder bevorzugte Weiterbildun-
gen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekenn-
zeichnet.
[0018] Im folgenden wird die Erfindung anhand eines
in der Zeichnung dargestellten bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels näher erläutert. In der Zeichnung zeigen:

Figur 1 eine schematische Seitenansicht einer be-
vorzugten erfindungsgemäßen Vorrichtung zum
Vereinzeln von Stückgütern;
Figur 2 eine schematische Draufsicht auf die in Figur
1 gezeigte Vorrichtung;
Figuren 3A bis 3C eine schematische Darstellung
dreier Phasen des Bewegungsablaufs beim Fördern
und Vereinzeln der Stückgüter mit der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung; und
Figuren 4A bis 4C eine schematische Darstellung
dreier Phasen des Bewegungsablaufs, wenn ein
Stückgut von einer Förderkante einer ersten Förder-
stufe über die Förderkante der zweiten Stufe ge-
schoben wird.

[0019] Figur 1 zeigt eine vereinfachte schematische
Seitenansicht der wesentlichen Elemente einer bevor-
zugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Stück-
gut-Vereinzelungsvorrichtung 1. Figur 2 zeigt eine sche-
matische Draufsicht auf die in Figur 1 gezeigte Verein-
zelungsvorrichtung 1. Die Vereinzelungsvorrichtung 1
umfaßt einen zweistufigen Stufenförderer 2. Der Stufen-
förderer 2 umfaßt eine in einer Längsrichtung geneigte
Grundplatte 3 vorgegebener Breite, auf welcher zwei in
der Längsrichtung verschiebbare Förderplatten 4 und 5,
die etwa die gleiche Breite aufweisen wie die Grundplatte
3, angeordnet sind. Die zweite Förderplatte 5 vorgege-
bener Dicke ist dicht über der Grundplatte 3 verschiebbar
angeordnet. Über der zweiten Förderplatte 5 ist die erste
Förderplatte 4, die etwa dieselbe Dicke aufweist, eben-
falls verschiebbar angeordnet. Die Führungseinrichtun-
gen und Antriebe für die Förderplatten 4 und 5 sind in
den Figuren 1 und 2 aus Gründen der Übersichtlichkeit
nicht dargestellt. Die nach oben weisenden Flächen 6
und 7 der ersten bzw. zweiten Förderplatte 4 und 5 und
die Oberseite der Grundplatte 3 bilden jeweils Auflage-
flächen für die zu vereinzelnden Stückgüter 8, insbeson-
dere Arzneimittelpackungen. Über den Auflageflächen 6
und 7 der Förderplatten 4 und 5 wird ein Aufnahmeraum
9 gebildet, der seitlich durch eine Wand 10 und (in Figur
durch eine gestrichelte Linie angedeutete) Seitenwände
11 begrenzt ist. Die Wand 10 ist in geringem Abstand
zur Auflagefläche 6 der ersten Förderplatte 4 angeord-
net. Die Seitenwände 11 sind beidseitig senkrecht und
unmittelbar neben den Förderplatten 4 und 5 und der
Grundplatte 3 angeordnet. Die erste Förderplatte 4 weist

eine obere Stirnfläche 12 auf, deren Oberkante 13 die
erste Förderkante bildet. Auf der Auflagefläche 7 der
zweiten Förderplatte 5 aufliegende Stückgüter 8 werden
von der Stirnfläche 12 bzw. der Förderkante 13 dann,
wenn sich die erste Förderplatte 4 in Längsrichtung nach
oben bewegt, auf der Auflagefläche 7 nach oben gescho-
ben. Ebenso werden auf der Grundplatte 3 oberhalb ei-
ner Stirnfläche 14 der zweiten Förderplatte 5 aufliegende
Stückgüter 8 dann, wenn sich die zweite Förderplatte 5
in Längsrichtung nach oben bewegt, auf der Grundplatte
3 nach oben verschoben. Die Oberkante 15 der Stirnflä-
che 14 der zweiten Förderplatte 5 bildet eine zweite För-
derkante. Wie in Figur 2 zu erkennen ist, sind sowohl die
erste Förderkante 13 als auch die zweite Förderkante 15
quer zur Längsrichtung aber nicht rechtwinklig zu dieser
angeordnet. Ein wesentliches Element der Erfindung be-
steht darin, daß die erste Förderkante 13 in einem vor-
gegebenen Winkel zur zweiten Förderkante 15 angeord-
net ist. Darüber hinaus ist die zweite Förderkante 15 in
einem zweiten vorgegebenen Winkel zu einem oberen
Rand 16 der Auflagefläche der Grundplatte 3 angeord-
net.
[0020] Mit Hilfe der ersten Förderplatte 4 werden die
Stückgüter zunächst auf der Auflagefläche 7 der zweiten
Förderplatte 5 aus dem Aufnahmeraum 9 nach oben ge-
schoben, bis sie über den die zweite Förderkante 15 bil-
denden oberen Rand der Auflagefläche 7 treten. Dann
liegen die Stückgüter auf der Oberseite der Grundplatte
3 auf und können von der zweiten Förderplatte 5 weiter
in Längsrichtung über den oberen Rand 16 der Grund-
platte 3 hinausgeschoben werden. Der Ablauf wird de-
taillierter anhand der Figuren 3A bis 4C weiter unten be-
schrieben.
[0021] Wenn ein einzelnes Stückgut 8 über den oberen
Rand 16 des Stufenförderers 2 hinaustritt und auf eine
davor angeordnete Auffangplatte 17 fällt, so wird dies
durch eine Sensoranordnung 18, beispielsweise eine
Lichtschranke, erfaßt. Die Auffangplatte 17 ist in Längs-
richtung nach unten geneigt und weist eine untere An-
schlagfläche 19 auf, so daß das über den oberen Rand
16 des Stufenförderers 2 austretende Stückgut auf der
Auffangplatte 17 bis zu der Anschlagfläche 19 hinabglei-
tet. Über die Auffangplatte 17 kann quer zur Längsrich-
tung ein Schieber 20 bewegt werden, der das an der
Anschlagfläche 19 anliegende Stückgut quer zur Längs-
richtung über einen seitlichen Rand 21 der Auffangplatte
17 hinausschiebt. Der Schieber 20 besteht beispielswei-
se aus einem sich in Längsrichtung über die Auffangplat-
te 17 erstreckenden Profilstab. Wenn das Stückgut über
den seitlichen Rand 21 der Auffangplatte 17 hinaustritt,
so wird dies zunächst durch einen Sensor 22, beispiels-
weise eine Lichtschrankenanordnung, erfaßt. Anschlie-
ßend gleitet das vereinzelte Stückgut auf ein Förderband
23, welches das Stückgut zu einer Identifizierungs- und
Vermessungsstation transportiert.
[0022] Bei einer alternativen Ausführungsform kann
sich das Förderband 23 auch direkt an den oberen Rand
16 des Stufenförderers 2 anschließen. Die in den Figuren
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1 und 2 dargestellte bevorzugte Anordnung ermöglicht
jedoch eine zusätzliche Vereinzelung für den (unwahr-
scheinlichen) Fall, daß zwei Stückgüter gleichzeitig über
den oberen Rand 16 des Stufenförderers austreten. Die-
se zusätzliche Vereinzelungsmöglichkeit wird durch das
Querverschieben mit Hilfe des Schiebers 20 in Kombi-
nation mit der Sensoranordnung 22 erreicht. Sobald
nämlich ein Stückgut über den Rand 21 der Auflageflä-
che 17 hinaustritt und auf das Förderband 23 rutscht,
wird dies von der Sensoranordnung 22 erfaßt, die dar-
aufhin einer Steuereinrichtung des Antriebs für den
Schieber 20 signalisiert, daß die Weiterbewegung des
Schiebers abgebrochen werden soll und der Schieber
20 erst dann weiterbewegt werden kann, wenn das auf
das Förderband 23 gelangte Stückgut weiter zur Identi-
fikation und Vermessung transportiert worden ist.
[0023] Das Zuführen der Stückgüter zu der Vereinze-
lungsvorrichtung 1, speziell dem Aufnahmeraum 9, kann
manuell durch Einkippen erfolgen. Dabei ist die Menge
der in den Aufnahmeraum 9 eingebrachten Stückgüter
8 soweit zu begrenzen, daß die eingebrachten Stückgü-
ter 8 nicht auf die Grundplatte 3 oberhalb der zweiten
Förderkante 15 gelangen, ohne daß sie dahin von der
Förderkante 13 der ersten Förderplatte 4 geschoben
worden sind. Wenn beispielsweise bei einer Anwendung
der Vereinzelungsvorrichtung für Arzneimittelpackungen
in Apotheken die angelieferte Menge das maximale Auf-
nahmevolumen des Aufnahmeraums 9 übersteigt, so
kann auch ein weiteres Aufnahmevolumen oberhalb ei-
nes Aufnahmeraum 9 des Stufenförderers 2 beschicken-
den Förderbands vorgesehen werden.
[0024] Im folgenden wird anhand der Figuren 3A bis
4C der Bewegungsablauf beim Fördern und Vereinzeln
der Stückgüter veranschaulicht. Die Figuren 3A bis 3C
zeigen drei Phasen des Bewegungsablaufs beim För-
dern der Stückgüter. Figur 3A veranschaulicht schema-
tisch eine Draufsicht auf einen Teil des Stufenförderers
2. Zwei Stückgüter 8 werden in Längsrichtung von der
Förderkante 13 der ersten Förderplatte 4 nach oben ge-
schoben. Dabei bewegen sie sich auf den oberen Rand
15 der Auflagefläche 7 der zweiten Förderplatte 5 zu. Die
Förderplatte 4 mit der Förderkante 13 wird dabei solange
in Längsrichtung bewegt, bis ein erstes Stückgut 8A voll-
ständig über den die zweite Förderkante 15 bildenden
Rand der Auflagefläche 7 hinausbewegt worden ist und
dann vor die zweite Förderkante 15 auf die Oberseite der
Grundplatte 3 fällt. Dieser Moment, bei dem das erste
Stückgut 8A vor die zweite Förderkante 15 auf der Ober-
seite der Grundplatte 3 fällt, ist in Figur 3B dargestellt.
Eine Schnittansicht entlang der Linie A-A ist schematisch
in Figur 4C des Ablaufs der Figuren 4A bis 4C dargestellt.
[0025] Figur 3B zeigt zusätzlich eine Sensoranord-
nung 24A, 24B, beispielsweise eine Lichtschranke mit
einer Lichtquelle 24A und einem Lichtempfänger 24B,
die unmittelbar vor der unteren Ausgangsposition der
zweiten Förderkante 15 derart angeordnet ist, daß sie
erfassen kann, wenn das Stückgut 8A über die Förder-
kante 15 hinaustritt und auf die Oberfläche der Grund-

platte 3 fällt. Sobald die Sensoranordnung 24A, 24B das
Ereignis des Auftreffens des ersten Stückguts 8A auf die
Grundplatte 3 erfaßt hat, wird ein Signal an eine Steuer-
einrichtung übermittelt, welche für ein Unterbrechen der
Aufwärtsbewegung der Förderplatte 4 sorgt. Die erste
Förderplatte 4 verharrt einen Moment und kann danach
wieder nach unten zurückbewegt werden, wie es in Figur
3C dargestellt ist. Unmittelbar nach dem Erfassen des
Auftreffens des Stückguts 8A auf die Grundplatte 3 ver-
anlaßt die Steuereinrichtung den Antrieb der zweiten För-
derplatte 5, die Förderplatte nach oben über die Grund-
platte 3 hinweg bis zu deren oberen Rand 16 zu bewe-
gen. Dies ist in Figur 3C dargestellt. Die Förderkante 15
der zweiten Förderplatte 5 wird solange in Richtung der
Oberkante 16 und teilweise über diese hinaus nach oben
bewegt, bis das Stückgut 8A über die Oberkante 16 hin-
austritt und auf die in den Figuren 1 und 2 dargestellte
Auflagefläche 17 auftrifft. Dies wird von der Sensoran-
ordnung 18 erfaßt, deren Ausgangssignal die Steuerein-
richtung dann veranlaßt, die zweite Förderplatte 5 wieder
in die Ausgangsposition zurückzubewegen, woraufhin
der Gesamtablauf von vorn beginnen kann.
[0026] Figuren 4A bis 4C zeigen etwas detaillierter den
Ablauf, bei dem ein erstes Stückgut 8A von der ersten
Förderstufe an die zweite Förderstufe übergeben und
das Auftreffen des Stückguts auf der zweiten Auflageflä-
che (Oberfläche der Grundplatte 3) erfaßt wird. Figur 4A
zeigt einen Moment, bei dem ein Stückgut 8 von der Stirn-
fläche 12 der ersten Förderplatte 4 soweit geschoben
worden ist, daß es zum Teil über die Oberkante 15 der
zweiten Förderplatte 5 hinaustritt. In Figur 4B ist das
Stückgut 8 soweit nach oben geschoben worden, daß
dessen Schwerpunkt über die Oberkante der zweiten
Förderplatte 5 hinausgeschoben worden ist, so daß das
Stückgut 8 auf die Oberfläche der Grundplatte 3 kippt.
Die Sensoranordnung 24 erfaßt in den Phasen der Figu-
ren 4A und 4B noch nicht das Auftreffen des Stückguts
8 auf die Oberseite der Grundplatte 3 (die der Auflage-
fläche der zweiten Förderstufe entspricht). Erst in dem
in Figur 4C dargestellten Moment, bei dem das Stückgut
8 vollständig über den oberen Rand der zweiten Förder-
platte 5 hinausgefördert worden ist und nach unten auf
die Oberseite der Grundplatte 3 kippt, bewirkt dieses Kip-
pen auf die Grundplatte eine Erfassung durch die Sen-
soranordnung 24, beispielsweise eine Unterbrechung
der dort angeordneten Lichtschranke. In diesem Moment
wird die Aufwärtsbewegung der ersten Förderplatte 4 ge-
stoppt und die Aufwärtsbewegung der zweiten Förder-
platte 5 initiiert, wie es durch den in Figur 4C dargestellt
Pfeil angezeigt ist.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zum Vereinzeln von Stückgütern (8),
wobei die Vorrichtung einen Stufenförderer (2) mit
wenigstens einer Förderstufe aufweist,
wobei eine erste Förderstufe eine in einer Längsrich-
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tung geneigte erste Auflagefläche (7) und eine in ei-
nem vorgegebenen Abstand über der ersten Aufla-
gefläche (7) geführte erste Förderkante (13) umfaßt,
wobei die erste Förderkante (13) quer zu der Längs-
richtung verläuft und in der Längsrichtung bewegbar
ist,
wobei oberhalb eines unteren Abschnitts der ersten
Auflagefläche (7) ein Aufnahmeraum (9) zur Aufnah-
me einer Mehrzahl zu vereinzelnder Stückgüter (8)
vorgesehen ist,
wobei die erste Förderkante (13) an einen oberen
Rand (15) der ersten Auflagefläche (7) heranbeweg-
bar und zumindest teilweise über den Rand (15) hin-
aus bewegbar ist,
wobei die erste Förderkante (17) bei ihrer Bewegung
in Richtung des Randes, projiziert auf die Ebene der
ersten Auflagefläche (7) schräg zu dem Rand ver-
läuft.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die erste Auflagefläche (7) aus-
schließlich in der Längsrichtung geneigt ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Abstand der ersten Förderkante
(13) von der ersten Auflagefläche (7) entlang der
Förderkante und während ihrer Bewegung konstant
ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die erste Förderkante (13) geradlinig
verläuft.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Rand (15) geradlinig verläuft.

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die erste Förderkante (13) oder der
Rand (15) im rechten Winkel zur Längsrichtung an-
geordnet sind.

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die erste Förderkante (13) derart an-
gewinkelt an dem Rand (15) verläuft, daß sich - wäh-
rend des Bewegens der Förderkante über den Rand
hinaus - der Schnittpunkt zwischen der Förderkante
und dem Rand quer zur Längsrichtung verschiebt.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß eine zweite Förderstu-
fe eine unter der ersten Auflagefläche (7) angeord-
nete zweite Auflagefläche aufweist, wobei eine zwei-
te Förderkante (15) ebenfalls in einem vorgegebe-
nen Abstand über der zweiten Auflagefläche parallel
geführt und in der Längsrichtung von einem unteren
Abschnitt der zweiten Auflagefläche bis über einen
oberen Rand (16) der zweiten Auflagefläche beweg-
bar ist und bezüglich der Ebene der Auflagefläche

wenigstens abschnittsweise schräg zu dem Rand
der zweiten Auflagefläche verläuft.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die erste und die zweite Auflagefläche
die gleiche Neigung aufweisen.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Rand (15) der ersten Auflageflä-
che (7) die zweite Förderkante bildet.

11. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die erste Förderkante (13) und
die zweite Förderkante (15) zueinander derart ori-
entiert sind, daß sich der Schnittpunkt zwischen der
ersten Förderkante (13) und dem Rand der ersten
Auflagefläche (15) und der Schnittpunkt zwischen
dem die zweite Förderkante bildenden Rand (15) der
ersten Auflagefläche und dem Rand (16) der zweiten
Auflagefläche dann, wenn die jeweilige Förderkante
in Längsrichtung nach oben bewegt wird, in entge-
gengesetzter Richtung verschieben.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die erste und die zweite Förderkante
geradlinig und bezüglich der Längsrichtung gegen-
sinnig geneigt sind.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, daß weitere Förderstufen
vorgesehen sind, wobei jeweils der obere Rand der
Auflagefläche eine Förderkante der nachfolgenden
weiteren Förderstufe bildet.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, daß die Neigung der Auf-
lageflächen in Längsrichtung und der vorgegebene
Abstand, mit dem sich die jeweiligen Förderkanten
über die Auflageflächen bewegen, in Abhängigkeit
von den Abmessungen der größten zu vereinzeln-
den Stückgüter derart gewählt sind, daß mit zuneh-
menden Abmessungen der Stückgüter die Neigung
gesenkt und/oder der vorgegebene Abstand erhöht
wird.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, daß die Größe des Win-
kels zwischen einer jeweiligen Förderkante und dem
Rand der darunter angeordneten Auflagefläche in
Abhängigkeit von der Streubreite der unterschiedli-
chen Abmessungen der Stückgüter und in Abhän-
gigkeit von der Neigung der Auflagefläche derart ge-
wählt ist, daß bei größerer Streubreite der Abmes-
sungen ein größerer Winkel und bei größerer Nei-
gung ein geringerer Winkel gewählt wird.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, daß in der Nähe des Ran-
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des (15) der ersten Auflagefläche (7) eine Senso-
ranordnung (24A,B) vorgesehen ist, die erfaßt, wenn
ein Stückgut (8) über den Rand (15) geschoben wor-
den ist und auf der zweiten Auflagefläche aufliegt.
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